
Stand: 01.10.2018 

Piekenbrink Composite GmbH, Laupheim 

 
ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN 

 
I. Geltung der Einkaufsbedingungen 
 
1. Auf einen erteilten Auftrag finden ausschließlich die nachstehenden Einkaufs-

bedingungen der Fa. Piekenbrink Anwendung.  
2. Folgendes Verhalten der Fa. Piekenbrink gilt nicht als Anerkennung der 

Lieferbedingungen des Auftragnehmers: 
 Stillschweigen 
 Annahme einer Auftragsbestätigung mit abgedruckten allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen des Auftragnehmers 
 vorbehaltlose Entgegennahme von Lieferungen bzw. Teillieferungen 
 Zahlungen der Fa. Piekenbrink.  
Einer ausdrücklichen Zurückweisung abweichender Bedingungen bedarf es 
nicht. 

3. Sind laufende Geschäftsbeziehungen aufgenommen worden, so gelten auch 
für alle künftigen Geschäfte ausschließlich die allgemeinen Einkaufsbedin-
gungen der Fa. Piekenbrink in der vorliegenden Fassung. 

4. Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftli-
chen Bestätigung durch die Fa. Piekenbrink. Auf das Schriftformerfordernis 
kann mündlich nicht verzichtet werden. 

 

II. Auftragsbestätigung 
 
1. Die rechtsverbindlich unterzeichnete Auftragsbestätigung ist unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Bestellung der Fa. 
Piekenbrink zurückzureichen. 

2. Abweichende Erklärungen des Auftragnehmers zu den Erklärungen der Fa. 
Piekenbrink in deren Bestellung sind in einem gesonderten Schreiben des Auf-
tragnehmers bekannt zugeben oder auf der Auftragsbestätigung deutlich 
kenntlich zu machen. 

 
III. Besondere Geschäftsbedingungen Luftfahrt 
 
1. Mit Annahme der Bestellung erklärt der Lieferant sein Einverständnis zu 

folgenden besonderen Geschäftsbedingungen Luftfahrt: 
2. Zu jeder Sendung sind die relevanten Zertifikate beizufügen. 
3. Der Lieferant bestätigt, dass die Fa. Piekenbrink, deren Kunden und die 

regelsetzenden Behörden zu jeder Zeit das Recht auf Zutritt zu seiner Be-
triebsstätte, zum Produkt und/oder zu relevanten Qualitätsaufzeichnungen ha-
ben, um die Qualität der Produkte oder der Arbeit zu verifizieren. Das Recht 
auf Zutritt ist auf die Produkte und Dokumente beschränkt, die die Produkte 
oder Verträge der Fa. Piekenbrink betreffen. 

4. Alle Einkaufsanforderungen gelten auch für Zulieferer oder Subunternehmer 
des Lieferanten. 

5. Der Lieferant meldet der Fa. Piekenbrink unverzüglich unerwartete Abwei-
chungen, Nichteinhaltungen, Änderungen am Produkt und/oder am Prozess, 
Lieferantenwechsel und/oder Wechsel der Produktionsstätte. Die Fa. Pieken-
brink behält sich das Recht vor, solche Änderungen oder Vorkommnisse zu 
genehmigen, bevor die Arbeit fortgesetzt werden darf. 

6. Der Lieferant bestätigt, passende Korrekturmassnahmen zu ergreifen, wenn 
die Fa. Piekenbrink ihm Beanstandungen oder Mängelberichte vorlegt. 

7. Alle Aufzeichnungen (Unterlagen), die die Herstellung, Inspektion oder 
Prüfung der Produkte betreffen, wird der Lieferant mindestens 30 Jahre archi-
vieren. 

8. Der Lieferant wird alle „Globalen Ethikprinzipien der Luftfahrt und Rüstungs-
industrie“ einhalten, sowohl von der Aerospace Industries Association of 
America (AIA), als auch von der AeroSpace and Defence Industries Associa-
tion of Europe (ASD), wie sie auf http://asd-europe.org/sectors-
policies/business-ethics hinterlegt sind. 

 
IV. Liefertermin, Erfüllungsort 
 
1. Genannte Liefertermine sind verbindlich, Vorablieferungen sind nur mit 

Zustimmung der Fa. Piekenbrink und bei Rechnungsstellung zum vereinbarten 
Liefertermin zulässig. 

2. Der Auftragnehmer hat die Fa. Piekenbrink von allen die Einhaltung der 
Lieferfristen verzögernden Umstände unverzüglich zu benachrichtigen. 

3. Erfüllungsort ist der Sitz der Fa. Piekenbrink in Laupheim, es sei denn, in der 
Bestellung ist ein anderer Bestimmungsort angegeben. 

 

V. Versand 
 
1. Versandpapiere, wie Lieferscheine, Packzettel, Werkzeugnisse und dergl. sind 

den Sendungen beizufügen. In allen Schriftstücken sind die Bestellnummern 
und die im Auftrag geforderten Kennzeichnungen der Fa. Piekenbrink anzu-
geben. 

2. Soweit der Auftrag keine bestimmte Versandart vorschreibt, ist die wirtschaft-
lichste Versandart vorzusehen. 

3. Die Rücksendung von Leergut, Verpackungsmaterial und Ladegeräten erfolgt 
unfrei auf Kosten des Auftragnehmers. Die besonderen Regelungen des Be-
hälterverkehrs bleiben unberührt. 

 

VI. Eigentumsübergang 
 
Bei Eigentumsvorbehalten des Auftragnehmers geht das Eigentum an den Lieferge-
genständen spätestens mit der Bezahlung auf Fa. Piekenbrink über. Weitergehende 
Eigentumsvorbehalte sind ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 

VII. Mängelhaftung 
 
1. Die Annahme der Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt von Mängelansprü-

chen. 
2. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche richtet sich nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 
3. Fa. Piekenbrink rügt offenkundige und verborgene Mängel in der Regel 

innerhalb von 2 Wochen ab Entgegennahme der Lieferung bei offenkundigen 
Mängeln, bei verborgenen Mängeln ab deren Entdeckung. Eine längere Rüge-
frist gilt, wenn der Auftragnehmer mit der Fa. Piekenbrink in laufenden Ge-
schäftsbeziehungen steht und die Rüge innerhalb der Regelfrist insbesondere 
wegen des Lieferumfangs nachweislich nicht möglich war oder wenn eine 
längere Rügefrist für die in Auftrag gegebenen Lieferungen handels- und/oder 
branchenüblich ist. 

4. Wenn dies für den Auftragnehmer nicht mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist, kann Fa. Piekenbrink den Mängelanspruch dahingehend gel-
tend machen, dass nach ihrer Wahl der Auftragnehmer innerhalb angemesse-
ner Frist entweder den mangelhaften Liefergegenstand nachzubessern oder ei-
nen mangelfreien Gegenstand zu liefern hat. Die Aufwendungen der Nachbes-
serung bzw. Ersatzteillieferung, wie z.B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Ma-
terialkosten, trägt der Auftragnehmer. Dies gilt auch, soweit die Aufwendun-
gen sich erhöhen, weil die Liefergegenstände entsprechend deren bestim-
mungsgemäßem Gebrauch an einen anderen Ort als dem Firmensitz der Fa. 
Piekenbrink verbracht worden sind. Wird innerhalb der von Fa. Piekenbrink 
gesetzten Frist der mangelhafte Liefergegenstand nicht nachgebessert oder 
kein Ersatz geliefert, unabhängig davon, ob dies der Auftragnehmer  zu vertre-
ten hat oder nicht, kann Fa. Piekenbrink nach ihrer Wahl und ohne vorherige 
Androhung die Nachbesserung auf Kosten des Auftragnehmers selbst vor-
nehmen oder durch Dritte ausführen lassen oder die ihr zustehenden gesetzli-
chen Rechte/Ansprüche auf Minderung, Rücktritt sowie Schadensersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen geltend machen. 

5. Der Lauf der Verjährungsfrist für Mängel wird durch solche Zeiten, in denen 
der mit Mängeln behaftete Liefergegenstand aus Anlass eines Mängelfalls 
nicht benutzt werden kann, gehemmt. Die Hemmung des Fristablaufs beginnt 
mit dem Tag, an dem der Mangel dem Auftragnehmer mitgeteilt wird und en-
det mit dem Tag der Übergabe eines neu gelieferten Gegenstandes oder mit 
dem Tag, an dem der nachgebesserte Gegenstand zur Verfügung steht. 

 

VIII. Schutzrechte 
 
1. Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die von ihm gelieferten Gegenstände 

in- und/oder ausländische Schutzrechte nicht verletzen. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, die Fa. Piekenbrink und/oder deren Abnehmer schadlos zu 
halten, wenn diese wegen Verletzung von Schutzrechten außergerichtlich oder 
im Wege des Rechtsstreits in Anspruch genommen werden. Im Falle des 
Rechtsstreits hat der Auftragnehmer auf Verlangen Rechtsbeistand zu leisten. 
Darüber hinaus hat der Auftragnehmer sämtlichen Schaden zu ersetzen, der 
der Fa. Piekenbrink und/oder ihren Abnehmern daraus erwächst, dass diese 
auf die freie Benutzbarkeit der Liefergegenstände vertraut haben. Der Schaden 
eines Abnehmers der Fa. Piekenbrink ist vom Auftragnehmer nur zu ersetzen, 
soweit der Abnehmer die Fa. Piekenbrink insoweit in Anspruch nimmt. 

2. Der Auftragnehmer haftet nicht, soweit er die gelieferten Gegenstände 
ausschließlich nach Zeichnungen und Modellen der Fa. Piekenbrink herge-
stellt hat und er nicht wusste oder wissen musste, dass die Herstellung dieser 
Gegenstände eine Rechtsverletzung im vorgenannten Sinne darstellt. 

3. Der Auftragnehmer wird auf Verlangen sämtliche Schutzrechtsanmeldungen 
nennen, die er im Zusammenhang mit den gelieferten und zu liefernden Ge-
genständen benutzt; stellt der Auftragnehmer die Verletzung von Schutzrech-
ten oder Schutzrechtsanmeldungen fest, so hat er die Fa. Piekenbrink hierüber 
unaufgefordert unverzüglich zu benachrichtigen. 

 

IX. Rechnung, Zahlung, Zurückbehaltungsrecht 
 
1. Die Rechnung ist unverzüglich nach Lieferung einzureichen. In der Rechnung 

sind die von Fa. Piekenbrink angegebenen Bestellnummern und die im Auf-
trag geforderten Kennzeichnungen aufzuführen. 

2. Der Tag des Rechnungseingangs (Eingang der Ware und eines etwaigen 
Werkzeugnisses vorausgesetzt) ist maßgebend für den Beginn der Zahlungs-
frist. 

3. Bei Vorliegen eines Mängelanspruchs ist Fa. Piekenbrink berechtigt, bis zur 
ordnungsgemäßen Mängelbeseitigung die Zahlung in Höhe eines unter Be-
rücksichtigung des Mangels entsprechenden Teils des Entgelts zurückzubehal-
ten. 

 
X. Datenschutz 
 
Fa. Piekenbrink ist berechtigt, für sich und ihre Beteiligungsgesellschaften alle Daten 
über den Auftragnehmer unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdatenschutz-
gesetzes für eigene Zwecke zu verarbeiten. 
 

XI. Schlussbestimmungen 
 
1. Sollten einzelne Bestimmungen des Auftrages ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so wird die Gültigkeit des Auftrages im Übrigen hiervon 
nicht berührt. Fa. Piekenbrink und der Auftragnehmer verpflichten sich in ei-
nem solchen Fall, die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame Vereinba-
rungen zu ersetzen, die in ihrem wirtschaftlichen Gehalt den unwirksamen 
Bestimmungen am nächsten kommen. 

2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Lieferge-
schäft und im Wechsel- und Scheckprozess ist ausschließlich der Sitz der Fa. 
Piekenbrink. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


